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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1977

Norm

ABGB §902 Abs2

ABGB §1489 I

Rechtssatz

Beginnt die Verjährungsfrist - wie hier - am Unfallstag, dem 4.11.1973 zu laufen, dann wurde die am 4.11.1976

eingelangte Klage gemäß der Vorschrift des § 902 Abs 2 ABGB am letzten Tage der gemäß § 1489 ABGB

anzuwendenden Verjährungsfrist und daher noch rechtzeitig bei Gericht eingebracht.
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